
VDST-Tauchunfall-Protokoll  
für Ersthelfer 

VERLETZTER 
Name, Vorname 
Geburtsdatum 
Anschrift 
VDST-Mitglied (Nr) 
Angehörige/Tel. 
 
UNFALL 
Datum / Uhrzeit 
Ort 
 
MITTAUCHER 
Name, Vorname 
Name, Vorname 
 
UNFALLHERGANG 
Was ist passiert 
 
 
Taucher an der Wasseroberfläche 

- ansprechbar? 
- bewusstlos? 
- Luftnot? 
- Schmerzen? 
- Schwindel? 
- Lähmungen? 
- NeuroCheck? 

Erkrankungen/Medikamente: 
 
TAUCHGANG 
Tiefe (Meter):                      Dauer (Minuten):                             Wassertemp. (°C):                     
Atemgas                               Sicht: 
Techn. Problem? 
 
 



 
ERSTE HILFE 
HLW                                                    AED                                       Sauerstoff 
Lagerung                                            Wundversorgung               Notruf an 
Übergabe an                                      Rettungsdienst                  Notarzt 
Uhrzeit 
Krankenhaus                                      Ort                                        nicht bekannt 
Angehörige informiert?                    JA                                         nicht bekannt 
 
 
 
ERSTHELFER 
Name, Vorname 
Name, Vorname 
Arzt am Unfallort? 
 
 
AUSRÜSTUNG 
Tauchcomputer                              JA, ausgehändigt an: 
Jacket, Tauchflasche                     JA, ausgehändigt an: 
Tauchanzug                                    beschädgit/ausgeschnitten 
Polizei vorort? 
 
PROTOKOLL ERSTELLT VON 
Name, Vorname 
Mobil-Nr. für Rückfragen  
 
VDST-Hotline Anruf? 

 
BITTE LESEN… 
• Bitte gut lesbar ausfüllen. Wenn keine Informationen bestehen, bitte im Feld „?“ ankreuzen.  
• Wenn möglich, das Protokoll dem Rettungsdienst übergeben und einen Durchschlag behal-

ten.  
• Das Protokoll kann mit dem Smartphone fotografiert und per E-Mail oder WhatsApp an die 

VDST-Hotline, den Rettungsdienst oder das Krankenhaus weitergegeben werden.  
 
ACHTUNG 
Die Daten unterliegen dem Datenschutz und dürfen nur im  
Notfall an Befugte weitergegeben werden! Die vorsätzliche  
unberechtigte Weitergabe kann strafrechtlich verfolgt werden. 


